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Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 04.09.2025 

Haupt- und Finanzausschuss der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
 
TOP 7.7 
Annahme von Spenden und ähnlichen Zuwendungen für die Welterbestadt Quedlinburg 
Vorlage: BV-HFAQ/010/25 
 
 
 Beschluss: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der Annahme von Spenden und Sponsoring mit einem 
Wert von über 1.000 Euro wie folgt zu: 
 
- 2.000 € für das Bürgerprojekt „Brunnen friedliche Revolution 1989-1990 – Deutsche  
   Einheit“ von Dr. Helmut u. Brigitta Peschel 
 
- 2.000 € für das Bürgerprojekt „Brunnen friedliche Revolution 1989-1990 – Deutsche  
   Einheit“ von Eckhardt u. Renate Sehmsdorf 
 
 
ungeändert beschlossen 
 
Ja 9  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0   
 
 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der 
Welterbestadt Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
 gez. F. Ruch                                   (Siegel) 
Frank Ruch 
Oberbürgermeister  
Welterbestadt Quedlinburg  
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Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 04.09.2025 

Haupt- und Finanzausschuss der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
 
TOP 7.8 
Annahme der Schenkung eines Gemäldes für die Städtischen Sammlungen der Welterbestadt 
Vorlage: BV-HFAQ/011/25 
 
 
 Beschluss: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss der Welterbestadt Quedlinburg genehmigt die Annahme der 
Schenkung eines Gemäldes von Wilhelm Steuerwaldt mit dem Titel „Seitenschiff einer gotischen 
Kathedrale mit Burgruine im Winter“ durch den Förderverein Historische Sammlungen Quedlinburg 
e. V. Quedlinburg“ an die Welterbestadt Quedlinburg. 
 
 
 
ungeändert beschlossen 
 
Ja 9  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0   
 
 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der 
Welterbestadt Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
 
 
  
 gez. F. Ruch                                   (Siegel) 
Frank Ruch 
Oberbürgermeister  
Welterbestadt Quedlinburg  

 

 


